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DieErrichtungvonFreiantennenmussangemeldetwerden.
EineVerordnungdesWienerMagistrats.

Durcheine Verfügungder Generaldirektionfür dasPost - Te¬
legrafen - undFernsprechwesenvom10. Oktober1924wurdeauf Grunddes
Paragraph 12,Absatz 2 der zweiten Telegrafenverordnung vom24. Septem¬
ber1924,angeordnet ,dassderbeabsichtigeBauvonimFreienaüfzustel¬
lendenAntennen,sowiedie zur Zeit dieserAnordnungbereits imFreien
aufgestelltenAntennenimGebietderGemeindeWien,derörtlichenBau-¬
behördeanzuzeigensind .

DieseAnzeigepflichtwurdedehhalbfestgelegt ,da durchdie
Errichtung von Freiantennen nicht nur das Stadtbild leidenkönnte,son-¬
dernauchbau - undsicherheitspolizeilicheGesichtspunktein Fragekom¬

men . DerWienerMagistrathatdaheram10 .Jänner1925einvernehm¬
lich mit der Generaldirektionfür das Post - ,Telegrafen - undFernsprech¬
wesen folgende Verordnung erlassen :

DicaufGrunddesParagraph12,Absatz2derVerordnungdes
Bundesministeriumsfür Handelund Verkehrvom24. September1924,B. . Bl.
Nr . 352zweiteTelegrafenverordnung),mitVerfügungderGeneraldirektion
für dasPost-,Telegrafen-undFernsprechwesenvom10. Oktober1924,21.
46 . 010/24angeordnete Anzeige über die beabsichtigte Errichtung vonim
Freien aufzustellendenAntennenhat der Inhaberder Antennenanlagevor
ihrerErrichtungandenMagistrat(derzeitandieMagistratabteilung27
im NeuenWienerRathaus ) zuerstatten .

ZurZeit der Erlassungdieser Magistratskundmachungbereits
errichteteFreiantennensinddieserStellebinnenvierWochenanzuzei-¬
gen ,fallseinesolcheAnzeigenichtschonvorErlassungdieserKund-¬
machungschriftlicherfolgtist .

DieAnzeigeist unterVerwendungdesvomMagistrataufgeleg-¬
ten,in denmagistratischenBezirksämternerhältlichenFormularszuer-¬
statten undhat zuenthalten :VorundZunamesowieAnschriftendesIn¬

habers und Erbauers der Antennenanlage ,Bezeichnungder Grundstückeund
Gebäude ,auf denen die Anlage errichtet wird oder die von ihr überspannt

odersonstin Anspruchgenommenwerden,NamenundAnschriftenderEigen-¬
tümer( Verwalter )dieser LiegenschaftenundtechnischeBeschreibungder

Anlage. DerAnzeigeist eineSkizzeanzuschliessen,ausderdieLage
der Antenne ,insbesonderein Hinsichtauf öffentlicheStrassenundPlä-¬
tze undauf Stark - undSchwachstromleitungenzuenthehmenist .

Wirdfür die Antennenanlageöffentliches Gut( öffentliche

Strassen,Plätze ,Wegeund dergleichen ) odersonstiges Eigentum( Gebäu- ¬
de ,Grundstücke)derGemeindeWienin Anspruchgenommen,soist mitder
AnzeigegleichzeitigdasAnsuchenumdieZustimmungderGemeindeals
Grund-oderHauseigentümerineinzubringen.

ImFallePrivatgut(GebäudeodersonstigeLiegenschaften)
einesDritteninAnspruchgenommenwird,sowirddessenZustimmungvon-¬

ausgesetzt . .

Hochantennen,die aufdieFestigkeitderGebäüdeoderoder
auf die Rechte der Nachbarn von Einfluss sind ,oder durch die dasäus¬

sere Ansehendes Gebäudesoffensichtlich beeinträchtigt wird ,bedürfen
gemässParagraph14 der WienerBauprdnungüberdies derbaubehördlichen
Bewilligung,umdie in den BezirkenInnere Stadt biseinschliesslich

AlsergrundundBrigittenaubeiderMagistratsabteilung36imNeuenWie-¬
ner Rarhaus,in den übrigen Bezirken beim magistratischen Bezirksamtein
zuschreitenist .

Der Magistrat behält sich vor,bei Anzeigen ,die nichtein

klares Bildder Anlagegebenunddie überneuerlicheAufforderungnicht
ergänztwerden ,nähereErhebungenzu pflegenodereinekommissionelle
Ortsverhandlungauf Kostendes Anzeigersanzuordnen.

Die Antennenanlagemussden Bestimmungender Paragraphe3
bis11derobenangeführtenMinisterialverordnungentsprechen.

DieBestimmungendesParagraph6dieserMinisterialverord¬
nung haben auch für die Telegrafen - undTelefonleitungen der Gemeinde

Wien(FeuerwehrleitungenundBetriebsleitungender städtischenStrassen-¬
bahnen ,Elektrizitäts - undGaswerke ) undder Polizeidfrektion in Wienzu

gelten .
DerAnschlussvonRadioanlagenanStarkstromfreileitungen

( Licht - undKraftstromleitungen ) undan öffentlichen Zweckendienende

Schwachstromfreileitungen( Telefon - ,Telegrafen - ,Signal - ,Feuerwehr-und
Bahnleitungen ) istverboten .

Der Magistrat kann anordnen ,dass die Antennenanlagenurun¬
ter Leitunggewerberechtlichoder sonst befugtenPersonenerrichtet
werdendarf . BeibestehendenAnlagenkannderMagistratdieVorlagedes
Befundeseines befugten Fachmarnesüber die vorschriftsmässigeAusfüh¬
rungderAnlageverlangen.

Antennenanlagen,dieStarkstromleitungenoderöffentliches
Gut kreuzen ,sowie Hochantennen ,die auf die Festigkeit von Gebäudenoder
auf die Sicherheit von Personenvon Einfluss sind ,dürfen nur unterLei - ¬
tung von gewerberechtlich oder sonst Befugten ausgeführt werden .

Der Magistrat kann anordnen ,dass Antennen ,die den Best im¬

mungendieser Verordnungnicht entsprechen ,insbesonders jene ,diedie
Sicherheit der Personen oder des Eigentums gefährden oder dasStadtbild

namentlich den Anblick historischer Gebäude ,offensichtlich beeinträch¬

tigen ,entsprechendumgebautoderentferntwerden.
UebertretungendieserVerordnungwerdenmitGeldstrafenbis

zuzweihundertSchillingenoderArreststrafenbiszuvierzehnTagen
geahndet .

Zudieser Verordnungsei nochbemerkt ,dass derMagistrat
keineswegsdie ErrichtungvonAntennenanlagenbehindernwill .Essoll
aber durchdie vorgeschriebeneAnzeigedochdie MöglichkeitderUeber-¬

prüfunggebotenwerden ,wobeivor allemdarauf gesehenwerdenwird ,
obnichtdurchunsachgemässeAusführungderAnlageneinegewisseGefahr
oderSchadenfür PersonenoderEigentumdroht .

DieerwähntenAnmeldeformularekönnenauchbei denRadio¬
vereinen ,wie „ Freier Radiobund " ; Oesterreichischer Radiobund “ ,Interna¬

tionaler Radioklub "und „ WienerRadio - Amateurklub "bezogen werden .
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DieAusgabenderGemeindefürDienstkleider.DerVoranschlagderWiener
Stadtverwältung,fürdasJahr1925enthältals AusgabefürdieDienstklei
dungeineSummevon10. 639,150. 000Kronenundesistinteressant,auf
welcheZweigederviefältigenGemeindeverwaltungsichdiegewaltigeAus¬
gabe verteilt .Vorallem musfestgestellt werden ,dass in diesemBetrag
die Ausgabenfür Dienstkleiderder städtischen Unternehmungengarnicht
enthaltensind .Alleinmit . 182,960. 000Kronensindfür dasJahr1925
die Ausgabenfür die DienstkleiderderAmtsgehilfen,Mahnboten,Bauaufse¬
her ,Hausdiener,Flurhüter,MaschinenpersonalederHeizanlageimNeuenRat¬
hausundderPräsidialchauffeuereveranschlagt.Ungefähr. 8Milliarden
KronenerforderndieDienstkleiderfürdiestädtischeFeuerwehr,während
für dengleichenZweckder Aufwandfür dasPersonalderStrassenpflege
rund . 2MilliardenKronenbeträgt . Esfolgen danndas Schulwesenmit
800MillionenKronen ,die Wasserversorgungmit596MillionenKronen ,der
Sanitätsbetriebmit455MillionenKronen,derLastkraftwagenbetriebmit
434MillionenKronen,dieMärkteundSchlachthöfemit319MillionenKro¬
nen ,dasKanalisationswesenmit300MillionenKronen,derPferdefuhrwerks-¬
betriebmit293MillionenKronen ,diePflegeanstaltenin Läinz ,Baumgar¬das

ten ,Liesing ,Mauerbach,St. Andrä,Meldemannstrasseund/Bürgerversorgungsha
307

mit 214 Millionen Kronen ,die städtischen Werkstätten mit Millionen

Kronen,dieGemeindefriedhöfemit166MillionenKronen,derDesinfektions
betriebmit118MillionenKronen,dieHeilanstaltenmit111Millionen
Kronen ,die städtischenBädermit114MillionenKronen ,dieJugendfürsor-¬
geanstaltenmit39MillionenKronen,dasObdachlosenheimmit56Millione
Kronen ,die Dampfwäschereimit 36 Millionen Kronenund verschiedeneAem¬
termitkleinerenBeträgen.SchliesslichistnochderBedarfdesWirt¬
schaftsamtesmitrund140MillionenKronenzunennen.
JubilarederEhe.InVertretungdesBürgermeistersüberreichteamSams-¬
tagStadtratSpeiserdengoldenenHochzeitspaarenJohannundMaria
Bastel,Schüttauplatz22 ,WenzelundMariaYlcek,Goldschlagstrasse82,
FranzundJosefaWanek,Albrechtskreithgasse30undAntonundMaria
Altmann,Sternwartestrasse 17 ,die Ehrengabeder GemeindeWien .

EntfallendeSprechstundenimRathaus.AmDonnerstagentfallenwegen
dienstlicherVerhinderungdieSprechstundenbeidenamtsführenden
StadträtenSpeiserundProfessorTandler.

AuszahlungderKinderzuschüsse .AllenPersonen,denenaufGrunddesAb¬
baugesetzesKinderzuschüssezuerkanntwordensindunddieZuerkennungs¬
bescheidebesitzen,werdendieseZuschüssefürdieZeitvom1 .Julibis
31. Dezember1924amMittwoch,den21 .JännerundDonnerstag,den22 .Jänner
von8Uhrfrühbis12UhrmittagsinderRechnungsabteilungdesmagi¬
stratischenBezirksamtesihresWohnortesausgefolgt.DerZuerkennungs -¬
bescheidist vorzuweisen.HateinKindvordem1 .Juli1924dasvier-¬
zehnteLebensjahrerreichtoderdenAnspruchaufeinenvomArbeitsge-¬
berdesVaters,Stiefvaters,PflegevatersoderderMutterzuzahlenden
Kinderzuschuss erworben ,so ist das Recht auf einen Kinderzuschussdurch

denMagistraterloschen.
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